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13.) Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Gültigkeit der 
Wahl der Bürgermeisterin am 14.09.2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Gültigkeit  
der Wahl der Bürgermeisterin am 14.09.2025 

 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 25.02.2026 die Wahl der Bürger-
meisterin der Stadt Ochtrup vom 14.09.2025 gemäß § 40 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - 
KWahlG) für gültig erklärt. 
 
Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 41 Abs. 1 KWahlG binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, einzureichen. 
 
 
Ochtrup, 06.03.2026      Stadt Ochtrup 

Die Bürgermeisterin 
gez. Christa Lenderich 

 
 
 
 
 
 

14.) Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Gültigkeit der 
Wahl der Vertretung der Stadt Ochtrup am 14.09.2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Gültigkeit  
der Wahl der Vertretung der Stadt Ochtrup am 14.09.2025 

 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 25.02.2026 die Wahl der Vertre-
tung der Stadt Ochtrup vom 14.09.2025 gemäß § 40 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG) 
für gültig erklärt. 
 
Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 41 Abs. 1 KWahlG binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, einzureichen. 
 
 
Ochtrup, 06.03.2026      Stadt Ochtrup 

Die Bürgermeisterin 
gez. Christa Lenderich 
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15.) Bekanntmachung zur Jagdgenossenschaftsversammlung Bezirk V,  
Ochtrup, am 27. März 2026 
 
 
 
 
Jagdgenossenschaftsversammlung Bezirk V, Ochtrup 
 
Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Ochtrup V werden hiermit zu 
der am 27. März 2026 um 18:30 Uhr stattfindenden Jagdgenossenschaftsversa-
mmlung eingeladen. Die Versammlung findet im Landgasthoff „Bätenvoss“, Wester 
327, 48607 Ochtrup, statt. 
 
Tagesordnung 

1. Begrüßung / Eröffnung 
2. Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung 
3. Kassenbericht 
4. Wahl der Kassenprüfer / Kassenprüfung 
5. Entlastung des Vorstandes und des Kassierers 
6. Anpassung der Höhe des Jagdgeldes 
7. Verschiedenes 

 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass auch bei Nichterscheinen einzelner 
Jagdgenossen rechtskräftige Beschlüsse gefasst werden können. Ein Jagdgenosse 
kann sich durch ein volljähriges Familienmitglied vertreten lassen. Andernfalls kann 
ein Jagdgenosse nur einen Jagdgenossen vertreten. Notwendige Vollmachten sind 
schriftlich zu erteilen und dem Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft vor Beginn der 
Versammlung vorzulegen. 
 
 
Der Vorstand des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Ochtrup V 
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